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No. 4 • XXXIV. Jahrgang
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Unentgeltlich für Mitglieder des
Schweiz. Geometervereins

Grundbuchvermessung in Verbindung mit der
Güterzusammenlegung in der Schweiz.

Allgemeine Gesichtspunkte und Richtlinien.

Von J. Baltensperger, eidg. Vermessungsdirektor, Bern.

(Referat, gehalten am Vortragszyklus des Bernischen Geometervereins
über Güterzusammenlegungen, am 7. Februar 1936.)

Das schweizerische Zivilgesetzbuch hat bekanntlich als eine
Aufgabe des Bundes die Vermessung des gesamten Grundeigentums unseres
Landes, die Grundbuchvermessung eingeführt.

Die schweizerische Grundbuchvermessung hat nach heutiger
Auffassung 2 Hauptaufgaben zu erfüllen, nämlich:

1. Erste Aufgabe: Sie soll die Grundlage bilden,
a) zur Anlage und Führung des eidg. Grundbuches,
b) für die Erneuerung und Aufrechterhaltung der offiziellen Kartenwerke,

soweit dies innert nützlicher Frist möglich ist,
c) für die Anlage von bau- und kulturtechnischen, von land- und forst¬

wirtschaftlichen Werken,
d) für die Erstellung der Steuerkataster von Grund und Boden und

der Arealstatistik,
e) für naturwissenschaftliche Studien, wie Geographie, Geologie,

Mineralogie, Hydrologie etc.,
f) 'für die Erstellung von Verkehrs- und Touristenkarten.

2. Zweite Aufgabe: Die Grundbuchvermessung soll zur Verbesserung
der Grundeigentumsverhältnisse beitragen; sie soll insbesondere die
Inangriffnahme der Güterzusammenlegung des offenen Landes und
der Waldungen innert eines gewissen Zeitraumes veranlassen.
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